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Weiter auf Seite 24

Globaler Bildungshandel
86(%19:6';"9:19:(#6)'()*'*<1'=6)6+<#'/0+66>6)%'")'?+<*6'$)'56+@$961'A=/?5B','C")'56D<1%$<)'E":+D69&

F>'G<:>6)'*61'H/##06>6$)6)'ID6+J

6$)&">>6)1' KL+' *6)' ;<)*6#' >$%

8$6)1%#6$1%()06)M'A=6)6+<#'/0+66J

>6)%'")'?+<*6'$)'56+@$961'.'=/?5B

N(+*6)'@")'*6+'OP'$>'-<:+6'QRRS

KL+'*$6'16$)6+T6$%'TNU#K''OPJVW)*6+

N6$%06:6)*6' X(061%W)*)$116' T(+

;<)*6#1#$D6+<#$1$6+()0'$>'Y$#*()01J

D6+6$9:'06><9:%Z'*$6'*<><#1' @")

*6+' [KK6)%#$9:&6$%' &<(>' N<:+06J

)">>6)'N(+*6)'.'16#D1%'*<1'Y()J

*61D$#*()01>$)$1%6+$(>'N(+*6')$9:%

D6%6$#$0%\'<##6$)'*<1'<(K'Y()*616D6J

)6'K6*6+KL:+6)*6']$+%19:<K%1>$)$1J

%6+$(>' N<+' $)K"+>$6+%^' 8$6' X(06J

1%W)*)$116'D61%<)*6)'*<+$)Z'*<11

KL+'*$6'_+$><+JZ'56&()*<+JZ';"9:J

19:(#J' ()*' O+N<9:16)6)D$#*()0

`<+&%UKK)()0'()*'F)#W)*6+D6:<)*J

#()0'T(061<0%' 'N(+*6)'A*<1':6$a%

T^Y^Z' *<11' 6$)' P5J<>6+$&<)$19:6+

/)D$6%6+' !+$@<%' K$)<)T$6+%6+' Y$#J

*()01*$6)1%#6$1%()06)'T('*6)'0#6$J

9:6)' Y6*$)0()06)' T(T(#<116)' $1%

N$6' 6$)' OPJ/)D$6%6+B\' <##6$)' *6+

56&%"+'H<)*6+6'Y$#*()01*$6)1%#6$1J

%()06)M'A*6+'T^Y^'?61%1Z'/&&+6*$%$6J

+()0'@")'5%(*$6)0W)06)'()*'`<+J

&6%$)0'@")'Y$#*()01<)06D"%6)'(>J

K<11%B' N(+*6' @")' *6+' V$D6+<#$1$6J

+()0'<(106)">>6)^

Dabei wurden in weiser Voraus-
sicht von der EU zwei wichti-

ge Vorbehalte zu Protokoll gegeben:
Erstens: Marktzugang muss nicht
für solche Dienste gewährt werden,
die als öffentliche Einrichtungen
betrachtet werden. Als Beispiel wer-
den hierzu Forschung und Entwick-
lung angeführt, von Bildung und
Wissenschaft ist in dem Katalog
nicht die Rede, sie könnten aber
darunter subsumiert werden. Des-
wegen verlangen andere Länder von
der EU jetzt in den jüngsten Ver-
handlungsrunden um eine Weiter-
entwicklung der GATS-Vereinba-
rungen, die Liste solcher „public
services“ genauer zu spezifizieren;

hier ist höchste Vorsicht geboten,
damit  Bildung nicht aus dieser Lis-
te der öffentlich erbrachen Dienst-
leistungen gestrichen wird. Zweiter
Vorbehalt: „Inländerbehandlung“
bezieht sich nicht darauf, dass den
Anbietern aus Nicht-EU-Ländern
die gleichen Subventionen gewährt
werden müssen wie denen aus EU-
Ländern. Eine ausländische Privat-
hochschule, die sich in Deutschland
installiert, kann also momentan
nicht auf Mittel aus der Hochschul-
bauförderung  klagen,  weil  be-
stimmten Privathochschulen wie
die Universität Witten-Herdecke
eine solche erhalten.

Interessant ist, dass die EU 1994
mit ihren Zugeständnissen sehr viel
weiter gegangen ist als die anderen
Hauptexporteure von Bildung: Die
USA hatten sich seinerzeit nur für
die Erwachsenenbildung und die
„anderen Bildungsdienstleistun-
gen“ verpflichtet, nicht aber für den
Primar-, Sekundar- und Hochschul-
bereich; Australien hat die Primar-
schulen und die Erwachsenenbil-
dung von der Marktöffnung ausge-
nommen. In der momentan laufen-
den Runde von GATS plant die EU
keine weiteren Liberalisierungsan-
gebote  im  Bereich  Bildung  und
Hochschule, während z.B. die USA
auf weitere  Liberalisierung  z.B.
beim Angebot „anderer Bildungs-
dienstleistungen“ wie Tests drin-
gen. Einige ärmere Länder wie Ma-
laysia und Indonesien sehen keine
Chance, ihr Bildungssystem dem
Bedarf rasch wachsender Bevölke-
rungen anzupassen und wollen von
daher ihr System im Rahmen von
GATS für ausländische Anbieter öff-
nen. Die Bildungsminister von Ar-
gentinien und Brasilien haben hin-
gegen eine gemeinsame Erklärung
unterzeichnet, in der sie sich ver-
pflichten, keine Angebote in GATS
für die Öffnung ihres Bildungswe-

sens zu machen, da sie Bildung als
ein soziales Recht ansehen. Auch
Südafrika steht einer Öffnung sei-
nes Bildungssystems für ausländi-
sche Anbieter sehr skeptisch gegen-
über.

Was bedeutet dieser Diskussi-
onsstand momentan für die deut-
schen Hochschulen? Solange die
beiden bisherigen „Verteidigungs-
ringe“ der EU-Zugeständnisse hal-
ten (nämlich die Ausnahme für öf-
fentlich erbrachte Dienstleistungen
und der Subventionsvorbehalt),
nicht viel: eine 2003 erschienene
Studie der Hans-Böckler-Stiftung
„Internationale Bildungsanbieter
auf dem deutschen Markt“ zeigt,
dass de facto die Freizügigkeit für
Kapital und Arbeit innerhalb der
EU, wie sie sich auch in der jüngst
diskutierten „EU-Dienstleistungs-
richtlinie“ widerspiegeln, im prak-
tischen Leben eine viel größere Rol-
le spielen als amerikanische oder
australische Anbieter, die sich auf
GATS-Vereinbarungen  berufen
könnten. Da tummeln sich britische
Anbieter von MBA-Graden neben
niederländischen Hochschulen, die
Bachelor z.B. für Logopädie oder Er-
gotherapie anbieten, die es so in
Deutschland nicht gibt, französi-
sche Modeschulen und die Ecole
des Affaires de Paris. Die EU-Kon-
kurrenz genießt außerdem den Vor-
teil, dass jeder nach Recht eines EU-
Landes verliehene Grad in Deutsch-
land ebenfalls gilt und hier auch
geführt werden darf, was z.B. für
australische Grade nicht umstands-
los der Fall ist.

Die erwähnte Studie der Böck-
ler-Stiftung stellt aber auch die in-
teressante Frage, ob für Deutsch-
land nicht die gleiche Argumenta-
tion zutreffe wie die oben für einige
Entwicklungsländer wie Indonesien
zitierte: da dieses Land offensicht-
lich nicht in der Lage sei, die von der

OECD propagierte und für den Weg
zur wissensbasierten Gesellschaft
wichtige deutliche Steigerung der
Zahl der Hochschulabsolventen mit
seinem staatlichen Hochschulsys-
tem zu erreichen, sollten wir uns
doch vielleicht freuen, wenn aus-
ländische Anbieter bereit seien, hier
dringend benötigte Ausbildungska-
pazitäten zu schaffen und nebenbei
den deutschen Hochschulmarkt
durch Konkurrenz ein wenig zu be-
leben...

Ein weiterer Aspekt, der gegen
allzu großen Protektionismus im
Hochschulbereich spricht, ist die
Tatsache,  dass  Deutschland  als
weltgrößter Warenexporteur ein
deutliches Interesse am Freihandel
hat. Es gibt keine separate Handels-
organisation für Dienstleistungen,
sondern nur eine World Trade Orga-
nisation WTO, die sowohl für den
Handel mit Waren als auch für den
Handel mit Dienstleistungen und
mit intellektuellem Eigentum zu-
ständig ist. Hier werden dann oft
Tauschgeschäfte betrieben, und aus
dem federführenden Wirtschafts-
ministerium waren Andeutungen
zu hören, dass das relativ große Ent-
gegenkommen der EU im Bildungs-
bereich durchaus mit der Tatsache
des von den Entwicklungsländern
stark kritisierten europäischen Ag-
rarprotektionismus zu tun haben
könne.

Deutschland ist aber nicht nur
weltweit größter Warenexporteur,
sondern inzwischen auch einer der
Hauptanbieter auf dem internatio-
nalen Bildungsmarkt: Beim Auslän-
derstudium, das nach den Definiti-
onen von GATS eine Art des Bil-
dungsexports ist, steht Deutschland
nach starken Marketingbemühun-
gen der deutschen Hochschulen
und des DAAD inzwischen als Ziel-
land nach den USA (und gemein-
sam mit Großbritannien) auf Platz

2. Das Bundesministerium für Bil-
dung und Wissenschaft fördert in
einem DAAD-Programm „Deutsche
Studienangebote im Ausland“ in-
zwischen 27 Angebote deutscher
Hochschulen in aller Welt, die bis zu
ganzen deutschen Hochschulen in
Ägypten oder Jordanien reichen, in
der Mehrzahl aber einzelne Fächer
oder Fachbereiche umfassen. Schon
2008 wird es in diesen Studiengän-
gen voraussichtlich mehr als 10.000
Studierende geben. Diese Projekte,
mit denen die deutschen Hoch-
schulen mittelfristig sogar Geld ver-
dienen wollen, sind in ihren Ziellän-
dern genauso auf Zulassung und
faire Behandlung durch nationale
Stellen angewiesen wie ausländi-
sche Bildungsanbieter in Deutsch-
land.

Bei den weiteren Diskussionen
um  GATS und  Bildung,  die
inzwischen in der Öffentlichkeit
und auch beim Deutschen Bundes-
tag viel größere Aufmerksamkeit ge-
nießen als 1994, sollte darauf geach-
tet werden, dass Subventionsvorbe-
halt und die Definition von Bildung
als öffentlich erbrachte Dienstleis-
tung bleiben. Auch spricht einiges
dafür, die „anderen Bildungsdienst-
leistungen“ wie Akkreditierungsa-
genturen, Testverfahren und das
Hochschulmarketing nicht dem
Wettbewerb mit Übersee zu öffnen,
da hier wichtige Instrumente der
Qualitätskontrolle involviert sind.
Es wird schon schwierig genug wer-
den,  hier innerhalb der EU im Rah-
men des sich bildenden gemeinsa-
men „Europäischen Hochschul-
raums“ zu gemeinsamen Qualitäts-
standards zu kommen.

Der Verfasser ist Leiter der Gruppe
„Programme zur Internationalisie-

rung der Hochschulen“ beim
Deutschen Akademischen Aus-

tauschdienst 
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Kultur lebt von kleinräumigen
sprachlichen und regionalen

Besonderheiten. Umso größer ist
daher die Gefahr, dass im Zuge der
Globalisierung und Liberalisierung
der Märkte gewisse Kulturen be-
drängt werden oder mit der Zeit
sogar absterben. Als die WTO eine
rigorose Öffnung des Handels ein-
leitete, gingen die Anliegen der Kul-
tur vergessen. In der Theorie bringt
die Öffnung dem Kulturmarkt ver-
schiedene Vorteile: Wirtschafts-
schwache Staaten können ihre Kul-
turprodukte in den Markt geben
und sie damit außerhalb ihrer Gren-
zen bekannt machen, Ländern mit
einer starken kulturellen Industrie
eröffnen sich neue Märkte. Die Ver-
mischung und das gegenseitige „auf
sich zugehen“ bringen für beide
Seiten viele Vorteile. In der Praxis
sind  die  Gesetze  des  Marktes
allerdings kein Garant für Qualität.
Auch beobachtet man einen sehr
einseitigen „Austausch“ zwischen
Ländern mit einer starken kulturel-

len Industrie und den übrigen Län-
dern. Die Konsequenzen zeichnen
sich ab: Verflachung und Uniformi-
sierung der Kultur, Verlust kulturel-
len Ausdrucks, der nicht unmittel-
bar rentabel ist oder für den der
Markt zu klein ist – auch wenn er
bestens auf die Gesellschaft abge-
stimmt ist, für die er geschaffen
wurde. Gefahr droht also von zwei
Seiten: zum einen die Bedrohung
der regionalen Kulturen, zum ande-
ren der unzureichende Zugang zu
einem Großteil der fremden Kultu-
ren.

Im internationalen Zusammen-
hang finden sich grob gesagt zwei
Haltungen zur Frage der kulturellen
Vielfalt: Für einige Staaten sind kul-
turelle Produkte und Dienstleistun-
gen ganz normale Handelswaren
und sollen deshalb den Gesetzen
des internationalen Marktes unter-
worfen sein. Die USA vertreten die-
se Auffassung (Stichwort: Holly-
wood). Sie verlangen, dass der Han-
del mit solchen Gütern gemäß den
WTO-Prinzipien ohne Schranken li-
beralisiert wird – sie befürchten,
dass mit neuen rechtlichen Instru-
menten die regulatorische Funkti-
on des Staates in Kulturfragen ver-
stärkt wird. Nach Ansicht anderer
Länder haben kulturelle Produkte
und Dienstleistungen eine beson-
dere Wesensart. Sie sind insofern
nicht mit materiellen Gütern im
klassischen Sinn gleichzusetzen, als
sie sich nur beschränkt ersetzen las-
sen. Deshalb sollen sie nicht dem
freien Markt ausgesetzt werden,
sondern einem besonderen Regime

(Produktionsbeihilfen, Subventio-
nen, Quotenregelung, Unterstüt-
zung bei der Verbreitung und Ver-
mittlung etc.) unterworfen sein. Die
meisten europäischen Länder  be-
schreiten diesen Weg (Stichworte:
Förderung der kulturellen Vielfalt in
der Schweiz bis hin zur „exception
culturelle“ in Frankreich).

Ist es möglich, aus dieser Sack-
gasse herauszukommen? Ich denke
ja. Die UNESCO weist mit der Kon-
vention zum Schutz und zur Förde-
rung der Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen einen Weg. Zweck der
derzeit verhandelten Konvention
soll es sein, die Rolle der kulturel-
len Vielfalt als Ziel nationalstaatli-
cher Politik auf internationaler Ebe-
ne zu stärken, indem die diesbezüg-
lichen Rechte und Pflichten der Ein-
zelstaaten in einem völkerrechtlich
verbindlichen Instrument festgelegt
werden, dies insbesondere im Ver-
hältnis zum Recht der Welthandels-
organisation  WTO.  So  soll  dem
Schutz der kulturellen Vielfalt in der
Grundordnung der internationalen
Staatengemeinschaft derselbe Rang
zukommen wie dem Schutz ökono-
mischer Interessen. Ziel der Kon-
vention ist also nicht nur der Schutz
und die Förderung kultureller Viel-
falt, sondern die Anerkennung des
Rechtes aller Staaten, diesbezügli-
che Maßnahmen zu treffen. Es geht
insbesondere um die Reglementie-
rung von Fragen im Zusammen-
hang mit Förderung und Verbrei-
tung der Kultur.

Im September 2004 fanden in
Paris ein erstes, im Februar ein

zweites und im Mai/Juni 2005 ein
drittes Treffen von Regierungsex-
perten zu dieser Konvention statt –
550 Personen, fast 130 Staaten und
über 30 NGO’s haben an den Arbei-
ten teilgenommen. Der weiche Teig,
den unabhängige Experten in den
Jahren 2003 und 2004 vorbereitet
hatten, wurde nun geknetet und
gebacken. Wie wurde geknetet und
wie schmeckt das Ergebnis?

Die verschiedenen Treffen ver-
liefen in einer konstruktiven Atmos-
phäre  – auch  wenn  der Prozess
teilweise von einigen wenigen Staa-
ten durch taktische Manöver unge-
bührlich verzögert wurde. Präsident
der Konferenz war der Südafrikaner
Kader Asmal, ein erfahrener und
souverän agierender Vorsitzender –
mit der Zeit erhielt er den Ehrenti-
tel „the magician“. In der ersten
Phase im September 2004 brachten
die Staaten Änderungsanträge vor.
Diese wurden im Hinblick auf die
zweite Sitzung im Februar 2005 the-
matisch geordnet und dort zwei Wo-
chen lang diskutiert. Das Ergebnis
war allerdings ernüchternd: Von
den rund 1000 Anträgen blieben am
Schluss immer noch einige Hundert
übrig – meist Minderheitenanträge.
Die Mehrheit der Regierungsexper-
ten schlug deshalb ein pragmati-
sches Vorgehen vor: Sie beauftragte
den Präsidenten, nach bestem Wis-
sen und Gewissen einen konsoli-
dierten Text auszuarbeiten, der den
Willen der Konferenzteilnehmen-
den bestmöglich wiedergeben soll-
te. Dieser konsolidierte Text lag der
dritten Sitzung vom Mai/Juni 2005

zugrunde. Die Verhandlungen ver-
liefen jetzt sehr spannend, denn alle
Teilnehmenden wussten, was es
gilt: entweder würden sich die Be-
teiligten auf einen Text einigen kön-
nen oder das Anliegen der Kultur
erlitte international einen herben
Rückschlag.

Eine detaillierte Darstellung der
Konvention würde an dieser Stelle
zu weit führen. Deshalb hier nur
kurz einige Kernpunkte: Das souve-
räne Recht der Staaten, Maßnah-
men zur Förderung der Vielfalt in
ihrem Gebiet zu ergreifen, wird be-
stätigt – dieser Grundsatz ist des-
halb bedeutsam, weil kulturpoliti-
sche Maßnahmen als handelspoli-
tisch unerwünschte Hemmnisse
und Diskriminierungen im Rahmen
der WTO eingestuft werden könn-
ten. Weiter wurde (dank eines ge-
meinsamen Antrags der Schweiz
und der EU) das Prinzip des Medi-
enpluralismus und des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks angenom-
men. Schließlich wurde die zentra-
le Rolle der Zivilgesellschaft (NGO’s,
Medien etc.) im Rahmen von Schutz
und Förderung der kulturellen Viel-
falt ausdrücklich anerkannt.

Der unterschiedliche  Ansatz
verschiedener Staaten, bei Kultur-
gütern eher kommerzielle oder kul-
turelle Aspekte in den Vordergrund
stellen, kam deutlich bei der Frage
zutage, welchen Stellenwert diese
beabsichtigte UNESCO-Konvention
gegenüber andern bestehenden
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oder künftigen internationalen Ab-
kommen haben soll. Die UNESCO
arbeitete deshalb anfänglich mit
zwei Optionen, um beide Seiten zu-
frieden zu stellen. Im Laufe der Ver-
handlungen zeigte sich indes, dass
eine dritte Option benötigt wurde.
Die Schweiz und die EU brachten
dazu Vorschläge ein, aus diesen
wurde der jetzige Artikel 20 gegos-
sen. Dieser besagt, dass einerseits
vertragliche Verpflichtungen einzu-
halten sind und andererseits dass
sich internationale Instrumente ge-
genseitig zu stützen haben und
zueinander komplementär sein sol-
len. Diese Lösung wurde von der
überwältigenden Mehrheit der Mit-
gliedländer angenommen.

Der „Magier“ war erfolgreich:
Nach zähen Verhandlungen, in de-
nen noch einmal alle zentralen
Punkte diskutiert wurden, konnte
am letzten Verhandlungstag ein von
der überwiegenden Mehrheit der
Staaten (mit Ausnahme insbeson-
dere der USA) verabschiedeter Kon-
ventionstext an die Generalkonfe-
renz weitergeleitet werden: Diese
hat  es  nun  in  den  Händen,  das
Kunststück Realität werden zu las-
sen. Die Arbeiten im Rahmen der
UNESCO haben gezeigt, dass eine
Lösung nur durch die Weiterent-
wicklung der unterschiedlichen Po-
sitionen möglich wurde, indem ein
Konsens entwickelt werden konnte,
die kulturelle Vielfalt besser fördern
und schützen zu wollen. Grundlage
dazu war die Bereitschaft, die dop-
pelte Natur kultureller Güter und
Dienstleistungen anzuerkennen:
einerseits als Handelswaren, ander-
seits als Ausdruck gesellschaftlicher
Kommunikation.

Die Arbeiten sollten mit der Ver-
abschiedung der Konvention durch
die Generalkonferenz der UNESCO
im Oktober dieses Jahres gekrönt
werden. Sie gibt den völkerrechtli-
chen Rahmen vor, in welchem in
Zukunft gedacht und gehandelt
werden muss: Während es im Be-
reich des Umweltschutzes (Konven-
tion zur Biodiversität) bereits inter-
national verbindliche Normen gibt,
fehlen solche im Bereich der Kultur-
politik auf internationaler Ebene
noch – darin besteht der politische
Nachholbedarf, der mit der Kon-
vention gedeckt würde. Mit der
Konvention tritt die Kultur aus ei-
nem juristischen Vakuum und fin-
det endlich Eingang in das interna-
tionale Recht, im Rahmen eines Ver-
tragswerks, das die offenkundige
Besonderheit von kulturellen Gü-
tern und Dienstleistungen als Trä-
ger von Sinn, Wertvorstellungen
und Identitäten anerkennt. Indem
das Prinzip der kulturellen Vielfalt
auf die gleiche Ebene wie das Prin-
zip des Freihandels gehoben wird,
kann ein Dialog zwischen Kultur
und Wirtschaft entstehen.

Es ist an uns, diese Bewegung
am Leben zu erhalten. Der Mensch
ist zutiefst geprägt von der eigenen
Kultur und der Auseinandersetzung
mit fremden Kulturen. Deshalb ist
kulturelle Vielfalt nicht nur ein The-
ma der Kulturpolitik. Sie ist einer
der Grundpfeiler der Zivilisation –
und in diesem Sinne das, was unse-
re Humanität ausmacht.

Der Verfasser ist Leiter Recht und
Internationales im Bundesamt für
Kultur (Bern), Leiter der Schweizer

Delegation bei den UNESCO-
Verhandlungen in Paris 
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W arum ist dies ein Grund zur
Freude für die Kulturschaffen-

den? Zur Erinnerung: Eine wichtige
Rolle bei der Entwicklung einer sol-
chen Konvention spielte in Kanada
ein Kreis von (insbesondere franzö-
sisch-sprachigen) kulturwirtschaft-
lichen Organisationen. Auf der Su-
che nach einem Schutz des eigenen
Wirtschaftssegments stieß man auf
den Begriff der kulturellen Vielfalt,
die man durch übermächtige inter-
nationale und insbesondere us-
amerikanische Film-, Musik-, Lite-
ratur- oder Kunsthandelskonzerne
bedroht sah. Die Idee war daher, die
schon vorhandene und inhaltlich
gut begründete „Universelle Erklä-
rung zur kulturellen Vielfalt“ vom
November 2001 zu dem mächtige-
ren völkerrrechtlichen Instrument
einer Konvention auszubauen, das
im wesentlichen einen Schutzme-
chanismus gegen eine zu starke Öff-
nung der Kulturmärkte und für ei-
nen Schutz der nationalen Kultur-
wirtschaft und insgesamt einer na-
tionalen kulturpolitischen Souverä-
nität bilden sollte. Es gründeten
sich internationale Netzwerke zur
Verbreitung dieser Idee, es entstan-

den rasch Entwürfe einer solchen
Konvention und es wurde im Okto-
ber 2003 auf der Generalversamm-
lung der Unesco – bereits damals
gegen den Widerstand der gerade
wieder in die Unesco eingetretenen
USA – die Entwicklung einer sol-
chen Konvention beschlossen. Un-
glaublich schnell legte eine Exper-
tenkommission einen Entwurf vor
( Juli 2004). Ein klug vorgehendes
Management in der Unesco verar-
beitete  alle  eingehenden  Ände-
rungsvorschläge zu einer Vorlage,
die jetzt mit einigen Veränderungen
verabschiedet wurde. Alleine diese
Verabschiedung ist ein großer poli-
tischer Erfolg. Auch ist der Inhalt bei
einer ersten Lektüre akzeptabel.
Allerdings wird man ein solch kom-
pliziertes völkerrechtliches Papier
nicht bloß als juristischer Laie lesen
und  beurteilen  können.  Zudem
muss die Praxis zeigen, wie es um-
gesetzt werden kann.

Einige positive Aspekte: Auf der
Basis vorhandener völkerrechtli-
cher Instrumente, vor allem den
Menschenrechtserklärungen und
-pakten, wird ein interessanter Ver-
such gemacht, die relevanten Be-
griffe aus Kultur und Politik zu klä-
ren. Insbesondere wird ein weiter
Begriff von Kulturpolitik zugrunde
gelegt, der auch die kulturpolitische
Relevanz aller anderen Politikfelder
unterstreicht. Medien werden – auch
im Hinblick auf neue digitale Ent-
wicklungen – einbezogen („Techno-
logieneutralität“). Die nationale
kulturpolitische Souveränität wird
festgeschrieben (Art. 2.). Insbeson-
dere wird der Zivilgesellschaft – und
dies ist neu gegenüber den früheren
Entwürfen – eine „fundamentale
Rolle“ zugebilligt (Art. 11). Der wich-
tigste (und umstrittenste) Artikel ist
Art. 20, der die Beziehung zwischen
dieser Konvention und anderen Ver-
tragswerken regelt. Gemeint ist na-

türlich in erster Linie das GATS-Ab-
kommen der Welthandelsorganisa-
tion WTO. Man hat hier eine diplo-
matische Version der EU übernom-
men, die eine Gleichwertigkeit zwi-
schen den relevanten völkerrechtli-
chen Instrumenten formuliert. Der
weitestgehende Wunsch nach Vor-
rangigkeit der Konvention wurde
nicht aufgenommen. Die jetzt ge-
fundene Formulierung ist jedoch
auch nicht nur defensiv. Hier wird
die Praxis zeigen müssen, ob dieser
Artikel stark genug ist. Insbesondere
wird sich das – für die Unesco neue
– Streitschlichtungsverfahren be-
währen müssen. Insgesamt kann
man daher – wie bemerkt: als juris-
tischer Laie – bei einem Studium
des Konventionstextes zu einem
positiven Urteil gelangen. Über den
Text hinaus sind einige Rahmenbe-
dingungen  bemerkenswert: Die
Unesco begibt sich mit dieser Kon-
vention sehr weit vor in bislang für
sie unbekanntes Land, sie mischt
sich nämlich ein in die internatio-
nale Handels- und Wirtschaftpoli-
tik. Sie weitet ihr Kulturpolitikver-
ständnis – ganz im Sinne der Kultur-
verträglichkeitsklausel der EU – er-
heblich aus. Sie legt in einem wich-
tigen Dokument den Doppelcha-
rakter von Kunst, nämlich kulturell
und ökonomisch bestimmt zu sein,
fest. Sie findet eine gute Synthese
zwischen universellen Regelungen
und nationalen Bedürfnissen. Da-
mit ist diese Konvention ein Mark-
stein in der Geschichte der Unesco.

Die Deutsche Unesco-Kommis-
sion hat sich durch ein ausgespro-
chen kluges und effektives Agieren
als Mittler zwischen einer nationa-
len und internationalen Kulturpoli-
tik profiliert und eindeutig an Be-
deutung gewonnen. Die „Bundes-
weite Koalition zur kulturellen Viel-
falt“ ist zu einem wichtigen Instru-
ment geworden, die notwendige
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nationale Motivation bei Regierung
und Parlament für eine solche Kon-
vention zu entwickeln und aufrecht
zu erhalten. Aufmerksam wird man
die Rolle der EU-Kommission beo-
bachten müssen. Es gab sofort Be-
gehrlichkeiten für ein umfassendes
Verhandlungsmandat zulasten der
nationalen Mitwirkungsrechte. Die
EU wird der Konvention beitreten
können – auch dies ermöglicht der
jetzige Entwurf. Als kulturpolitischer
Akteur dürfte die EU allerdings nicht
das vollständige Vertrauen insbeson-
dere der Zivilgesellschaft haben, zu
groß ist die Nähe zur Denkweise der
WTO. Aber auch diese könnte eine
interessante Entwicklung nehmen,
da sie sich zum einen spätestens seit
Cancun an die Präsenz zivilgesell-
schaftlicher Organisationen (neben
den immer schon beteiligten Wirt-
schaftsverbänden) gewöhnt hat und
jetzt mit Pascal Lamy einen Franzo-
sen und ehemaligen EU-Kommissar
an der Spitze hat, der durchaus ein
offenes Ohr für kulturelle Fragen
hat.

Der Deutsche Kulturrat begleitet
die Entwicklungen bei EU und WTO
aufmerksam. Er hat die Genese der
Konvention – fast seit der ersten
Idee zu einem solchen Instrument,
so wie sie bei der Kulturrats-Tagung
„Culture unlimited – Grenzenlos
Kultur“ vorgetragen wurde, unter-
stützt. Er wird weiter daran mitar-
beiten, dass – nach einer hoffentlich
stattfindenden Verabschiedung im
Oktober in Paris – Deutschland die-
se  Konvention  ratifiziert.  Dann
allerdings wird auf nationaler Ebe-
ne die Arbeit erst beginnen, denn
dann muss der anspruchsvolle Ziel-
katalog der Konvention ernst ge-
nommen und realisiert werden.

Der Verfasser ist
Vorsitzender des

Deutschen Kulturrates 

Verhandlungen auf der Zielgeraden
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A us Sicht einer großen Mehrheit
der UNESCO-Mitgliedstaaten

besteht dringender Handlungsbe-
darf. Die Liberalisierung des Dienst-
leistungshandels im Rahmen von
WTO/GATS wird Auswirkungen
auch auf den Kultur- und Bildungs-
bereich haben. Notwendige kultur-
politische Steuerungsinstrumente,
wie Investitionen in Kultureinrich-
tungen oder Filmförderung, könnten
als wettbewerbsverzerrend einge-
stuft und damit eingeschränkt wer-
den müssen. Mit dem Übereinkom-
men wollen sich die UNESCO-Mit-
gliedstaaten ihren kulturpolitischen
Gestaltungsspielraum zum Schutz
und zur Förderung der kulturellen
Vielfalt erhalten.

Die Verhandlungen in Paris las-
sen die gesamte Bandbreite unter-
schiedlicher Traditionen und Menta-
litäten erkennen. Länder, in denen
dem Staat traditionell eine wichtige
kulturpolitische Rolle zukommt, ta-
ten sich bei Erarbeitung des Textes
leichter als solche, in denen öffent-
licher Förderung der Ruch unzuläs-

siger staatlicher Gängelung anhaftet.
Dort, wo Kulturförderung vor allem
auf privatem Mäzenatentum und
bürgerschaftlichem Engagement
beruht, das freilich durch eine staat-
liche Steuerpolitik begünstigt wird,
ist man staatlicher Kulturpolitik ge-
genüber skeptisch. Manche Kritiker
fürchten sogar, dass das Überein-
kommen für protektionistische
Maßnahmen missbraucht werden
könnte. Diese Befürchtung ist aus
unserer Sicht unbegründet: Das
Übereinkommen hat einen freiheit-
lichen, auf Austausch und Dialog
bedachten Charakter und wird
keinesfalls eine „Wirtschaftsbremse“
sein.

Aus meiner Sicht können wir mit
dem nun vorliegenden Text zufrie-
den sein: Er bestätigt das Recht der
UNESCO-Vertragsstaaten, Maßnah-
men zum Schutz und zur Förderung
kultureller Ausdrucksformen zu er-
greifen, ohne ihnen unnötige Pflich-
ten und Kosten aufzubürden. Auch
hinsichtlich weiterer zentraler Punk-
te, wie der Kollisionsklausel oder
dem Streitbeilegungsmechanismus,
wurden verträgliche Lösungen ge-
funden. Nicht alle Staaten tragen
diese Punkte mit. Erst die kommen-
den Monate bis zur 33. UNESCO-
Generalkonferenz im Oktober 2005
werden daher zeigen, ob es gelingt,
einen Konsens zu erzielen, oder –
mit den Worten des UNESCO-Gene-
raldirektors Koïchiro Matsuura - „to
bridge the gap“. Für die Annahme
des Übereinkommens ist eine Zwei-
drittelmehrheit aller UNESCO-Mit-
gliedsstaaten erforderlich.

In einer Phase verstärkter Diskussi-
onen über das Projekt Europa ist die
Frage berechtigt, warum sich gera-
de die europäischen Staaten so in-
tensiv für das UNESCO-Überein-
kommen zur kulturellen Vielfalt ein-
setzen. Zusammen mit Frankreich
gehört auch die Bundesrepublik
Deutschland zu den ersten Befür-
wortern des Übereinkommens. Ich
meine: Grund für die breite Unter-
stützung ist die Erkenntnis, dass ne-
ben gemeinsamen Werten gerade
die Vielfalt der Ideen und Lebens-
weisen Europas Reichtum ausma-
chen. Wir leben heute in einem Eu-
ropa, das tolerant und friedlich mit
seinen nationalen, ethnischen und
religiösen Unterschieden umgeht.
Kulturelle  Vielfalt  ist  auch  ein
Schlüssel zur europäischen Identi-
tät.

Wer ein Beispiel für gute, effek-
tive Zusammenarbeit in einem er-
weiterten Europa sucht, kann bei
den Verhandlungen in Paris fündig
werden: Die  25  Mitgliedstaaten
sprechen unter Vorsitz der luxem-
burgischen  Ratspräsidentschaft
und in enger Abstimmung mit Ex-
perten der Europäischen Kommis-
sion mit einer Stimme. Dank inten-
siver Abstimmung gemeinsamer
Positionen  haben  wir  wichtige
Punkte – wie die deutlichen Bezüge
auf Menschenrechte, Medienvielfalt
und Zivilgesellschaft, sowie schlan-
ke Verwaltungsstrukturen im Rah-
men des künftigen Übereinkom-
mens – mit mehr Gewicht in die Ver-
handlungen  eingebracht  und
schließlich im Vertragstext veran-

kert. Das Europa der 25 hat in die-
sen komplexen und schwierigen Ver-
handlungen eine Bewährungsprobe
bestanden.

Auch der Abstimmungsprozess
in Deutschland verdient wegen sei-
ner ungewöhnlich breiten Basis Er-
wähnung: Unter Federführung des
Auswärtigen Amts einigten sich
Bundes- und Länderressorts in re-
gelmäßigen Ressortbesprechungen
auf Eckpunkte, die unsere Verhand-
lungslinie bestimmten. Die Zivilge-
sellschaft  – Vertreter  aus  Wirt-
schaft, Politik und der Medien –
wirkte über die von der Deutschen
UNESCO-Kommission koordinier-
te Bundesweite Koalition zur kultu-
rellen Vielfalt intensiv an den Be-
ratungen des Textes mit. Hinweise
aus der Zivilgesellschaft – etwa zur
Technologieneutralität oder zur
Rolle der Medien – wurden aufge-
griffen und von deutscher Seite er-
folgreich in die Verhandlungen ein-
gebracht.

Die Vorarbeiten sind getan: Nun
ist es an den 191 UNESCO Mitglied-
staaten, bei der 33. UNESCO-Gene-
ralkonferenz im Oktober 2005 zu
entscheiden, ob sie den Globalisie-
rungsprozess aktiv gestalten wollen.
Mit dem „UNESCO-Übereinkom-
men zum Schutz und zur Förderung
der Vielfalt kultureller Ausdrucksfor-
men“ liegt ein geeignetes Instru-
ment zur Annahme vor.

Der Verfasser ist Leiter
der Kultur- und Bildungs-

abteilung des
 Auswärtigen Amts 


